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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 17.11. – 17.12.2016 
 
Bebauungsplan 1224 - Uellendahler Straße / nordöstl. Bornberg 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 03.11.2016 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des  
Bebauungsplans 1224 - Uellendahler Straße / nordöstl. Bornberg - gefasst: 
 
1. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den 
Vorschlägen der Verwaltung in den Bebauungsplan ein. 

 
2. Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 1224 – Uellendahler Straße / 

nordöstl. Bornberg – einschließlich der Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.  
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Planungsziel:  
Sicherung der Gewerbeflächenentwicklung. 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB 
durchgeführt.  
 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum von 17.11. – 17.12.2016 durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der 
Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 
bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) können abweichend vom 
Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der 
Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 
bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 17.11. – 17.12.2016 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
(Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 
die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 
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- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 03.11.2016 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

                            ------------------------------------ 
 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 04.11.2016 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 

Der Stadtbote 
Nr. 37/2016

Seite 
4 von 38

http://www.wuppertal.de/


Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Erneute öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 17.11. – 17.12.2016 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1187V - Jägerhofstraße – 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 03.11.2016 nachfolgenden Beschluss über die erneute Offenlegung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 1187V - Jägerhofstraße - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1187V –Jägerhofstraße – 

wird gegenüber dem Offenlegungsbeschuss vom 18.02.2015 (VO/1194/15) abgeändert. Der 
Geltungsbereich wird durch die Verschiebung der südlichen Grenze in nördliche Richtung hin 
zu der Station Natur und Umwelt reduziert – wie in der Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 
 

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB und der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der Verwaltung in den Bebauungsplan ein 
Anlage 02). 
 

3. Die erneute öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes 1187V – Jägerhofstraße 
– einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

 

 
 
Planungsziel:  
Neubau einer Kindertageseinrichtung - Anpassung des Bebauungsplans an aktuelle Entwicklung. 
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Folgende Umweltinformationen sind verfügbar:  
 
Stellungnahmen von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH 
Der Nachweis der Versickerungsmöglichkeit für einen Teil des anfallenden Niederschlagswasser 
auf dem Grundstück ist zu erbringen und vor Baubeginn die wasserrechtliche Erlaubnis bei der 
Unteren Wasserbehörde zu beantragen. 
 
Fachgutachten  
Umweltbericht (Kuhlmann & Stucht GbR) 
Der Umweltbericht beschreibt und bewertet die Auswirkungen des geplanten Bauvorhabens auf 
die Themenbereiche Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit  Tiere, Pflanzen und 
die biologische Vielfalt Boden, Wasser, Klima und Luft  Landschafts- und Stadtbild Kultur- und 
sonstige Sachgüter. Eine Betroffenheit der einzelnen Schutzgüter durch die Planung wurde nicht 
festgestellt. Darüber hinaus wurde unter anderem prognostisch untersucht, wie sich der 
Umweltzustand bei Nichtdurchführung der Planung entwickeln könnte. Die Prognose über die 
Entwicklung bei Durchführung der Planung  der vorgenannten Themenbereiche sind weitere 
Bestandteile des Umweltberichts. 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (Kuhlmann & Stucht GbR) 
In einem 1. Arbeitsschritt erfasst der vorliegende Landschaftspflegerische Fachbeitrag die 
Realnutzung, die Biotoptypen und die Tierwelt sowie die abiotischen Landschaftsbestandteile und 
bewertet den Ausgangszustand des untersuchten Bereiches. In einem 2. Arbeitsschritt wird eine 
Bewertung des untersuchten Bereiches auf Basis des derzeit vorliegenden Entwurfes des 
Bebauungsplanes vorgenommen. Aus der Differenz der Bewertung ergibt sich ein 
Kompensationsanspruch. 

 
Stellungnahmen und Eingaben aus der Öffentlichkeit 
Gemeinsame Stellungnahme der Wuppertaler Naturschutzverbände BUND, LNU und NABU 
Naturschutzverbände 
Die Stellungnahme nimmt Bezug auf mögliche Beeinträchtigungen durch das Vorhaben auf die 
Themenschwerpunkte: 

 Landschaftsschutzgebiet laut Landschaftsplan Gelpe 

 Bedeutung der Fläche als Lebensraum für wildlebende Tiere und Pflanzen und Funktion als 
Biotopverbundelement 

 Bodenfunktionen und Wasserhaushalt 
 
Hinweise:  
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 4a Absatz 3 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 
2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 (Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen 
Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit 
§ 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum von 17.11. – 17.12.2016 durch das Ressort 
Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal 
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(Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 während der 
Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 
bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 17.11. bis 17.12.2016 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) (Normen-
kontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die 
während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 
geltend gemacht werden können. 

                            ------------------------------------ 

Ich bestätige, dass 

- der erneute Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und 

Bauen des Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem erneuten Offenlegungsbeschluss des 

Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

übereinstimmt. 

                            ------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 03.11.2016 beschlossen hat, wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

                            ------------------------------------ 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
Wuppertal, den 04.11.2016 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 21.11.-23.12.2016 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 1226V - Bunker Schusterstraße - 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung am 03.11.2016 nachfolgenden Beschluss über die Offenlegung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans 1226V - Bunker Schusterstraße - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1226V - Bunker 

Schusterstraße - wird gegenüber dem Einleitungsbeschluss um einen ca. 1,0 m breiten 
Streifen des angrenzenden städtischen Grundstücks über eine Länge von ca. 32 m vergrößert, 
wie in der Anlage 03 näher kenntlich gemacht. 
 

2. Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie 
der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen fließen gemäß den Vorschlägen der 
Verwaltung in den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 1226 V ein. 

 
3. Die öffentliche Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 1226V - Bunker 

Schusterstraße - einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
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Planungsziel: 
Entwicklung von Wohn- und Büroflächen in einem ehemaligen Hochbunker in der Elberfelder 
Nordstadt. 
 
Dieser Bauleitplan wird im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB 
durchgeführt.  
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722), in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum von 21.11. bis 23.12.2016 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) können abweichend vom 
Planentwurf und der Begründung im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der 
Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 
bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) eingesehen werden. 
 
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung  vom 21.11.-23.12.16 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
(Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 
die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 

                            ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Stadtbote 
Nr. 37/2016

Seite 
10 von 38



- 3 - 

 

Ich bestätige, dass 

 

- der Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt  ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für 

Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal übereinstimmt. 

 

                            ------------------------------------ 

 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt Wuppertal in seiner Sitzung am 03.11.16 beschlossen hat, wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. 

 

                            ------------------------------------ 

 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                            ------------------------------------ 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 04.11.2016 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen 
 

Aufstellung und öffentliche Auslegung von Bauleitplänen vom 21.11. – 23.12.2016 
 
Bebauungsplan 187 - Am Anschlag - 4. Änderung des Bebauungsplanes 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal hat in 
seiner Sitzung  am 03.11.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung und Offenlegung der 
4. Änderung des Bebauungsplans 187 - Am Anschlag - gefasst: 
 
1. Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplanes 187  – Am Anschlag – erfasst die 

Straßenbegrenzungslinie im Bereich der Grundstücke Nevigeser Straße 97 und 121 wie in der 
Anlage 01 näher kenntlich gemacht. 

2. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 187 – Am Anschlag – wird um einen kleinen 
Teilbereich vor dem Grundstück Nevigeser Straße 97 und 101 reduziert (s. Anlage 02). 

3. Die Aufstellung und die öffentliche Auslegung der 4. Änderung des  Bebauungsplanes 187 – Am 
Anschlag – einschließlich der Begründung wird für den unter Punkt 1. genannten 
Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 

4. Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB durchgeführt. Von der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 
Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB wird 
abgesehen. Das Monitoring gemäß § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.  
 

 

 

Der Stadtbote 
Nr. 37/2016

Seite 
13 von 38



- 2 - 

Planungsziel: 
 
Verkauf eines städtischen Grundstückes. Anpassung der Straßenbegrenzungslinie. 
 
Hinweise:  
 
Der genannte Bauleitplan liegt gemäß § 3 Absatz 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 23. September 2004 (Bundesgesetzblatt I, Seite 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vom 20.10.2015 
(Bundesgesetzblatt I, Seite 1722),  in dem angegebenen Zeitraum zur Einsichtnahme aus. Die 
Begründung ist gemäß § 9 Absatz 8 BauGB in Verbindung mit § 2a BauGB beigefügt.  
 
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 
BauGB wird zeitgleich durchgeführt. 
 
Die Auslegung des Planentwurfs findet in dem Zeitraum vom 21.11. - 23.12.2016 durch das 
Ressort Bauen und Wohnen im Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 
Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große Flurstraße), Ebene 0, im Flur neben Raum C - 078 
während der Dienststunden, und zwar montags bis donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und 
freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage ausgenommen) statt. 
 
Die diesem Bauleitplanverfahren zugrunde gelegte(n) DIN-Norm(en) sowie die Umwelt-
informationen kann/können abweichend vom Planentwurf und der Begründung im Rathaus 
Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang Große 
Flurstraße), Ebene 2, in Raum C - 227 während der Dienststunden, und zwar montags bis 
donnerstags von 09:00 bis 15:00 Uhr und freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr (Feiertage 
ausgenommen) eingesehen werden. 
  
Stellungnahmen zu diesem Bauleitplanverfahren können während der Zeit der öffentlichen 
Auslegung vom 21.11. bis 23.12.2016 schriftlich oder mündlich im Ressort Bauen und Wohnen, 
Rathaus Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz 1, 42275 Wuppertal (Rathaus-Neubau – Eingang 
Große Flurstraße), Ebene 2, Raum C - 227, vorgebracht werden. Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Des Weiteren ist ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
(Normenkontrollverfahren) unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 
die während der öffentlichen Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können. 
 
 
                     ------------------------------------------ 
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Ich bestätige, dass 

 

- der Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten worden 

sind und 

 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung  mit dem Aufstellungs- und Offenlegungsbeschluss 

des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  

übereinstimmt. 
 
                     ------------------------------------------ 
 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des 

Rates der Stadt in seiner Sitzung am 03.11.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich bekannt 

gemacht. 
 
                     ------------------------------------------ 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und 
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 

                     ------------------------------------------ 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet unter: 
http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
 
Wuppertal, den 04.11.2016 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Bekanntmachung von Bauleitplänen  
 

Aufstellung von Bauleitplänen  
 
Bebauungsplan 1028 -Westring / L 357 n - 1. Änderung 

 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt Wuppertal 

hat in seiner Sitzung am 03.11.2016 nachfolgenden Beschluss über die Aufstellung des 

Bebauungsplans 1028 - Westring / L 357 n 1. Änderung  - gefasst:  

1. Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1028 – Westring / L 357 n 
– erfasst einen etwa 2,5 ha großen Bereich im äußersten Südwesten von Vohwinkel 
zwischen dem Briefverteilzentrum (Westring 340) im Norden, der Straße Roggenkamp 
im Süden sowie der Grenze zur Stadt Solingen im Süden und Osten – wie in der Anlage 
1 näher kenntlich gemacht. 
 

2. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 1028 – Westring / L 357 n – wird 
für den unter Punkt 1. genannten Geltungsbereich gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
beschlossen.  

 
                                                       ----------------------------------------- 
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Planungsziel: Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Zufahrt der auf  

                        Solinger Stadtgebiet geplanten Multifunktions-Arena des Bergischen Handball- 

                        Clubs (Arena Bergisch Land). 

 
Die öffentliche Auslegung des genannten Bebauungsplans erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt, der besonders bekannt gemacht wird. 
 

                                  ---------------------------------------- 

Ich bestätige, dass 

- der Aufstellungsbeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 

des Rates der Stadt ordnungsgemäß zustande gekommen ist, 

- alle vor der öffentlichen Bekanntmachung zu beachtenden Vorschriften eingehalten 

worden sind und 

- der Wortlaut der Beschlussausfertigung mit dem Aufstellungsbeschluss des Ausschusses 

für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen des Rates der Stadt  übereinstimmt. 

    ------------------------------------------ 

Der vorstehende Beschluss, den der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen 
des Rates der Stadt in seiner Sitzung am 03.11.2016 gefasst hat, wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
    ------------------------------------------ 

Hinweise: 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gemäß § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung 
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der 
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 
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Diese Bekanntmachung ist auch im Internet veröffentlicht und zugänglich unter 
http://www.wuppertal.de/bekanntmachungen 
 
Informationen zu weiteren Bauleitplanverfahren der Stadt Wuppertal finden Sie im Internet 
unter: http://www.wuppertal.de/bebauungsplaene 
 
 
Wuppertal, den 04.11.2016 
 
gez. 
Andreas Mucke 
Oberbürgermeister 
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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Az. 106.28‐G01/16‐VT 

 
 

Bekanntgabe nach § 3a UVPG 
über die Feststellung der UVP‐Pflicht für ein Vorhaben 

 
der Firma 

 
KNIPEX‐Werk 

C. Gustav Putsch KG 
Oberkamper Straße 13 

42349 Wuppertal 
 

Antrag 
auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 Bundes‐Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Die  Firma  KNIPEX‐Werk  C.  Gustav  Putsch  KG,  Oberkamper  Straße  13,  42349 Wuppertal,  hat  am 
26.09.2016 einen vollständigen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 16 BImSchG auf die 
wesentliche Änderung  Ihrer Hammeranlage  in Wuppertal, Gemarkung Cronenberg, Flur 40, Flurstü‐
cke 79 und 80 gestellt. Antragsgegenstände sind das Aufstellen und der Betrieb eines hydraulischen 
Oberdruck‐Gesenkschmiedehammers mit einer Schlagenergie von 31,5 kJ  sowie die Stilllegung von 
drei bestehenden Hämmern. 
 
Gemäß § 3e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG)  in Verbin‐
dung mit  Ziffer 3.10.1  Spalte 2 der Anlage 1  zum UVPG und  in Verbindung mit  § 3c UVPG  ist  eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zuständi‐
gen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG auf‐
geführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu 
berücksichtigen wären. 
 
Im vorliegenden Fall hat eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls ergeben, dass erhebliche nachtei‐
lige Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind. 
 
Gemäß § 3a Satz 1 UVPG wird daher festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflich‐
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Die Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Wuppertal, den 27.10.2016 
 
gez. Meyer 
Beigeordneter 
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Stadt Wuppertal 
Der Oberbürgermeister 
Untere Immissionsschutz- und Abfallwirtschaftsbehörde 
Az. 106.28-G02/16-BG 

 
 

Bekanntgabe nach § 3a UVPG 
über die Feststellung der UVP-Pflicht für ein Vorhaben 

 
der Firma 

  
Hühoco GmbH 

Möddinghofe 31 
42279 Wuppertal 

 
 

Antrag  
auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 Abs. 1 und 2 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Die Firma Hühoco GmbH hat mit Datum vom 29.06.2016 einen Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung gemäß § 16 Abs. 1 und 2 BImSchG für die Wesentliche Änderung Ihrer genehmi-
gungsbedürftigen Bandbeschichtungsanlage nach Ziffer 5.1.1.1 G/E des Anhang 1 der Vierten 
Bundes-Immissionsschutzverordnung (4. BImSchV) am Standort der Fa. Hühoco GmbH, Möddinghofe 
31, 42279 Wuppertal, gestellt. Antragsgegenstand ist die Errichtung und der Betrieb einer dritten 
Bandbeschichtungsanlage einschließlich Thermischer Nachverbrennungsanlage.  
 
Die Anlage zur Oberflächenbeschichtung selbst ist nicht in der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) aufgeführt und ist daher nicht prüfpflichtig. Da die neue 
Bandbeschichtungsanlage aber auch zum Vulkanisieren gemäß Ziffer 10.7.2 des Anhang 1 der 4. 
BImSchV genutzt werden kann, ist eine Prüfpflicht gegeben. 
 
Gemäß § 3e Abs. 1 Ziffer 2 UVPG in Verbindung mit Ziffer 10.3.2 Spalte 2 der Anlage 1 zum UVPG und 
in Verbindung mit § 3c Satz 2 UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das 
Vorhaben nach Einschätzung der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Um-
weltauswirkungen haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Im vorliegenden Fall hat eine standortbezogene Vorprüfung (S) des Einzelfalls ergeben, dass 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten sind. 
 
Gemäß § 3a Satz 1 UVPG wird daher festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 
 
Die Feststellung ist gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Wuppertal, den 03.11.2016 
 
Meyer 
Beigeordneter 
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Öffentliche Bekanntmachung 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 25.10.2016 gemäß 
§ 75 des VIII. Sozialgesetzbuches (Kinder- und Jugendhilfe) in Verbindung mit § 25 des 
Ersten Gesetzes zur Ausführung Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) folgenden 
Beschluss gefasst: 

Die Vereine  „Wuppertaler Wühlmäuse e.V.“ und „Evangelische Elterninitiative Flexstraße" 
e.V.“ werden unbefristet als Träger der freien Jugendhilfe öffentlich anerkannt. 

 
Ressort Kinder, Jugend und Familie – Jugendamt (208.61) 
i.A. 
 
gez. 
Mertens 
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Aufgebote und Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern

Einleitung von Aufgebotsverfahren und Kraftloserklärungen über in Verlust geratene 
Sparkassenbücher 

1. Aufgebote

Aufgebote vom Sparkassenbuch

Nr. 3011018235
Nr. 3441091596
Nr. 3420856241
Nr. 3010020323
Nr. 3422664080
Nr. 3417451097
Nr. 3427792563
Nr. 3011118647

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage des 
Sparkassenbuches binnen drei Monaten anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt wird. Die dreimonatige Frist zur Anmeldung der Rechte beginnt mit dem Tag der 
Veröffentlichung im Kassenraum der Hauptstelle Wuppertal-Elberfeld.

Wuppertal, den 03.11.2016

STADTSPARKASSE WUPPERTAL
              Der Vorstand

2. Kraftloserklärungen

Kraftloserklärungen vom Sparkassenbuch

Nr. 3010460867
Nr. 3010011470
Nr. 3412597415
Nr. 3437207651
Nr. 3011703943

Wuppertal, den 03.11.2016

STADTSPARKASSE WUPPERTAL
    Der Vorstand
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Der Stadtbote – Amtsblatt der Stadt Wuppertal – erscheint bei Bedarf ‐ in der Regel alle 

2 Wochen. Einzelexemplare sind zum Preis von 2,00 EURO (einschließlich MwSt.) erhält‐

lich im 

Rathaus Barmen 

Johannes‐Rau‐Platz 1 

42275 Wuppertal 

 

Jahresbezugspreis: 100,00 EURO (einschließlich MwSt. und Postzustellungsgebühr) 
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